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Geänderter Beschluss: Der Eigentümer an den überarbeiteten Flächen, wird laut Absprache an 
den Kosten mit beteiligt.  

Beschluss: 

1. Die Gemeindevertretung beschließt die eingegangenen Stellungnahmen der Bürger 
sowie Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Entwurfsbeteiligung entsprechend der 
anliegend dargestellten Ergebnisse in der Abwägungstabelle zu behandeln. 
Anregungen wurden zur Kenntnis genommen, geprüft und entsprechend der 
anliegenden Abwägungstabelle bearbeitet. Die anliegende Abwägungsentscheidung ist 
Bestandteil dieses Beschlusses. 
  

2. Die Gemeindevertretung beschließt den überarbeiteten Entwurf der Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung für den Ortsteil Alt Schönau (Stand 12/2024) in der heute 
vorliegenden Fassung. Der Entwurf der Begründung einschließlich aller Anhänge wird 
ebenfalls in der vorliegenden Fassung gebilligt. 
    

3. Die Gemeindevertretung beschließt den Entwurf der Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung einschließlich der Begründung mit allen Anlagen sowie der 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen nach § 3 Abs. 2 
BauGB im Internet zu veröffentlichen, im Amt auszulegen und die Träger öffentlicher 
Belange von der Veröffentlichung zu benachrichtigen, gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 

  
4. Die Gemeindevertretung beschließt die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und die Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB zu beteiligen. 

  
5. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 

Geänderter Beschluss: Der Eigentümer vom Festplatz wird laut Absprachen an den Kosten mit 
beteiligt. Und die Ökopunkte sollen auf die in Wert gesetzten Flächen verteilt werden.  

Abstimmungsergebnis: 

gesetzliche 
Anzahl anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

9 7 7 0 0 
Aufgrund von § 24 Abs. 1 KV M-V waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
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